ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG

Die unterzeichnete Firma

[Name und vollständige Adresse der Zedentin]

erklärt hiermit, [gegebenenfalls: "ihren Anteil an" oder "einen Anteil von .... an" ] d.... österreichische.... [Art und Nummern der Schutzrechte und deren Aktenzeichen] mit allen Rechten und Pflichten

an die Firma

[Firmenname laut Handelsregister und vollständige Adresse der Zessionarin – Bitte beachten Sie, dass Postfachadressen vom Österreichischen Patentamt nicht anerkannt werden]

übertragen zu haben und mit der Eintragung der Übertragung im Register des Österreichischen Patentamtes einverstanden zu sein. 

Die Erwerberin erklärt hiermit, die Übertragung angenommen zu haben und auch ihrerseits mit der Eintragung ins Register einverstanden zu sein. 

...........................................................

...........................................................

[Name der Zedentin] 

[Name der Zessionarin]

...........................................................

...........................................................

Ort, Datum

Ort, Datum

Erläuterungen zum Ausfüllen der Übertragungserklärung:

Das Formular muss vollständig (mit Straßenanschrift) ausgefüllt werden. Die betroffenen Schutzrechte müssen eindeutig durch ihre Registrierungsnummer (und wenn möglich auch das Aktenzeichen oder für europäische Patente die österreichische E-Nummer) identifiziert sein. Außer bei Marken soll aber kein Titel angegeben werden.

Firmenmäßige Unterschriften haben in ihrer vorschriftsmäßigen Form zu erfolgen, mit der die Firma gebunden wird, wobei Name und Position des/der Unterzeichnenden angegeben werden sollen.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Unterschrift des Übertragenden (Zedenten) auf der Übertragungserklärung vor einem Notar erfolgen muss, wobei der Notar außer der Echtheit der Unterschrift auch die Zeichnungsberechtigung des/der für die Zedenten Unterzeichnenden am Tag der Unterfertigung bestätigen muss. Im Fall einer gemeinschaftlichen Zeichnungberechtigung muss diese ebenfalls vom Notar bestätigt werden. Ein einfaches notarielles Siegel oder der in den USA benutzte Ausdruck "Subscribed and sworn to before me" genügt nicht.  

Falls die Bestätigung durch einen österreichischen, deutschen, französischen, italienischen oder schwedischen Notar erfolgt, ist keine weitere Beglaubigung erforderlich. Unterschriften von Notaren aus anderen Ländern müssen entweder mit Apostille oder bis zur zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde überbeglaubigt werden. 

Die Unterschrift des Zessionars auf der Übertragungserklärung und auf der ebenfalls erforderlichen Vollmacht bedarf keinerlei Beglaubigung, d.h eine einfache Unterschrift ist ausreichend. 

